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Bekanntmachungen 
 
 
Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone zum Schutz vor gefährlichen Gegen-
ständen in der Stadt Wolfsburg vom 07.12.2022 (GefGVerbotV WOB) 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Eingangsformel 
§ 1 Verbot 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Ausnahmen 
§ 4 Ordnungswidrigkeiten  
§ 5 Inkrafttreten 
Anlage: Beschreibung / Karte des Verbotsgebietes  
 
Aufgrund des § 55 Abs. 1 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
(NPOG) in der Fassung vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88 ff.) hat der Rat der Stadt Wolfsburg 
in seiner Sitzung am 07.12.2022 folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 Verbot 
(1) Innerhalb der Stadt Wolfsburg ist es im Geltungsbereich dieser Verordnung verboten, gefähr-
liche Gegenstände auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mitzuführen. Der räumliche Gel-
tungsbereich der Verordnung ist wie folgt begrenzt:  
Die gesamte Straße Kaufhof,  
der Bereich Schillerstraße zwischen jeweils einschließlich den Hausnummern 43 (Flurstück 8/3) 
und 45 (Flurstück 8/7) sowie jeweils einschließlich zwischen den Hausnummern 48 (Flurstück 
9/4, 9/13) und 52 (Flurstück 248/3) und  
die gesamte Kantallee in westlicher Verlängerung der Straße Kaufhof sowie der Bereich Kantallee 
zwischen jeweils einschließlich den Hausnummern 1a (Flurstück 284/11, 284/20) und Flurstück 
3/11 (Fläche des Alten- und Pflegeheims).  
Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung ist auch aus der Anlage ersichtlich, die Be-
standteil dieser Verordnung ist. 
(2) Das in Abs. 1 geregelte Verbot gilt täglich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr.  
 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Gefährliche Gegenstände führt mit, wer die tatsächliche Gewalt über gefährliche Gegenstände 
außerhalb der eigenen Wohnung, der eigenen Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten 
Besitztums ausübt. 
(2) Gefährliche Gegenstände im Sinne dieser Verordnung sind: 
1. Äxte, Beile, Macheten und Hämmer, 
2. Baseballschläger sowie Knüppel aller Art und ähnliche Gegenstände, die den Umständen nach 
dazu bestimmt sind, gegen Personen oder Sachen eingesetzt zu werden und die nicht Waffen 
i.S. § 1 Abs. 2 WaffG sind, 
3. Handschuhe mit harten Füllungen und Quarzsandhandschuhe, 
4. Rasierklingen sowie Messer, soweit es sich dabei nicht um Waffen gem. § 1 Abs. 2 WaffG 
handelt,  
5. Schraubendreher und Ahlen, 
6. Reizstoffsprühgeräte, soweit es sich dabei nicht um Waffen gem. § 1 Abs. 2 WaffG  
handelt. 
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§ 3 Ausnahmen 

(1) Ausgenommen von dem Verbot nach § 1 sind die in § 55 des Waffengesetzes genannten 
Behörden, Einrichtungen und Personen sowie 
1. die Beschäftigten des städtischen Ordnungsdienstes, Bedienstete von Behörden und Organi-
sationen des Rettungsdienstes, Brand- und Katastrophenschutzes sowie von Pflege- und medi-
zinischen Versorgungsdiensten sowie Ärzte, medizinische Hilfskräfte und ehrenamtlich Beschäf-
tigte, soweit sie in dem in § 1 beschriebenen Gebiet dienstlich tätig sind, 
2. mit Geld- und Werttransporten befasste Personen und  
3. Mitarbeiter gewerblicher Sicherheitsdienste  
im Rahmen ihrer dortigen dienstlichen Tätigkeit.  
(2) Ausgenommen von dem Verbot nach § 1 sind ferner 
1. der Transport gefährlicher Gegenstände in Personenkraftwagen und Lastkraftwagen mit ge-
schlossenem Fahrgastraum, soweit das in der Anlage beschriebene Gebiet ohne Fahrtunterbre-
chung, die sich nicht aus der Teilnahme am Straßenverkehr ergibt, durchfahren wird, 
2. der Transport gefährlicher Gegenstände in geschlossenen Behältnissen oder Verpackungen, 
die einen unmittelbaren Zugriff wirksam verhindern, 
a) durch Gewerbetreibende, die ihren Gewerbebetrieb in dem in der Anlage beschriebenen Ge-
biet haben und zum Handel mit den in § 2 genannten gefährlichen Gegenständen berechtigt sind, 
sowie deren Angestellte und Kunden,   
b) durch Anwohner, die ihre Wohnung im Sinne des § 20 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 11 Abs. 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2745) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und bei mehreren Wohnungen 
ihre Hauptwohnung in dem in § 1 beschriebenen Gebiet haben, 
3. Handwerker und Gewerbetreibende sowie deren Angestellte, soweit die gefährlichen Gegen-
stände für die unmittelbare Erledigung eines konkreten Auftrages in dem in der Anlage beschrie-
benen Gebiet benötigt werden, 
4. die Verwendung von Messern im Sinne des § 2 Abs. 2 Nummer 4 im Rahmen eines in dem in 
der Anlage beschriebenen Gebietes liegenden gastronomischen Betriebes, 
5. Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen beim Einsatz zur Personenbeförderung im Linienverkehr 
und im Verkehr mit Taxen, soweit es sich bei den mitgeführten Gegenständen nicht um Messer 
handelt, 
 
(3) Die zuständige Behörde kann darüber hinaus von dem Verbot nach § 1 allgemein oder für 
den Einzelfall Ausnahmen zulassen, sofern eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung nicht zu besorgen ist. Die Ausnahmegenehmigungen können mit Bedingungen und Aufla-
gen versehen werden.  
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 59 Abs. 1 NPOG handelt, wer innerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Verordnung entgegen § 1 vorsätzlich oder fahrlässig einen gefährlichen Gegenstand mit-
führt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gemäß § 59 Abs. 2 NPOG mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  

 
§ 5 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt 3 Jahre nach ihrem In-
krafttreten außer Kraft. 
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Ausschuss- und Ortsratssitzungen 
 
 
 
Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltig-
keit am Dienstag, den 07.02.2023 um 16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Por-
schestr. 49, 38440 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 12.10.2022 
 

 
 

3 Haushaltsplan 2023 
 

 
 

4 Anträge der Fraktionen 
 

 
 

4.1 Antrag zur Stromeinsparung 
 

A 2022/0075 
 

4.2 Biogas aus Haushaltsmüll 
 

A 2022/0081 
 

4.3 Bewässerung der Natur 
 

A 2022/0074 
 

4.4 Antrag zur Einrichtung eines Energiespar-Contracting 
 

A 2022/0070 
 

4.5 Solarthermie und Photovoltaik für das BadeLand und die EisArena 
 

A 2022/0082 
 

4.6 Antrags- und Beschlusscontrolling 
 

 
 

5 Kommunales Förderprogramm zur Solarstromerzeugung für 
Privathaushalte 
 

V 2023/0485 
 

6 Berichte 
 

 
 

6.1 Aktueller Stand im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
mündlicher Bericht 

 
 

6.2 Kommunale Klimapartnerschaften 
mündlicher Bericht 

 
 

6.3 Wolfsburg Klimaneutral - 100-Dächer Photovoltaikprogramm 
mündlicher Bericht 

 
 

7 Kenntnisgaben 
 

 
 

8 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

9 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der 7. Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am Mittwoch, 
den 08.02.2023 um 16:00 Uhr im Rathaus A, Ratssitzungssaal, Porschestr. 49, 38440 Wolfs-
burg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.09.2022 
 

 
 

3 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm – Sozial- und Gesundheitsausschuss 
- 1. Lesung - 
 

V 2023/0460 
 

4 Stellenplan 2023 des Geschäftsbereichs Soziales 
 

B 2023/0041 
 

5 Stellenplan 2023 des Geschäftsbereichs Gesundheit 
 

B 2023/0042-1 
 

6 § 2b Umsatzsteuergesetz - Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 
juristischen Personen öffentlichen Rechts ab 01.01.2023; 
Anpassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für das KulturHaus 
Westhagen 
- Kenntnisnahme - 
 

V 2022/0406 
 

7 Verlängerung der Vereinbarung zur Übertragung des 
Forderungseinzuges von kommunalen Haushaltsmitteln im Jobcenter 
Wolfsburg 
- Kenntnisnahme - 
 

V 2022/0416 
 

8 Weiterentwicklung der örtlichen Pflegekonferenz 
- Kenntnisnahme - 
 

V 2022/0418 
 

9 Berichte 
 

 
 

9.1 Konzeptvorstellung des Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V. zur 
Förderung der Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken 
 

 
 

10 Kenntnisgaben 
 

 
 

11 Anträge der Fraktionen 
 

 
 

11.1 Einführung eines Sozialtickets im Großraum Braunschweig 
 

A 2022/0054 
 

11.2 Schaffung von Wohnformen im Alter 
 

A 2022/0077 
 

11.3 Energie-Härtefallfonds für Wolfsburg 
 

A 2022/0080 
 

12 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

13 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Controlling und Haushalts-
konsolidierung am Donnerstag, den 09.02.2023 um 16:00 Uhr im Sitzungszimmer 1, Por-
schestraße 49, 38440 Wolfsburg. 

 
Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 
 

  

1 Einwohnerfragestunde 
 

  

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 
01.12.2022 
 

  

3 Beschluss über den Gesamtabschluss 2021 der Stadt Wolfsburg 
 

V 2023/0450  

4 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 
hier: Beratung der Haushaltsansätze der Verwaltungsbereiche, die 
dem Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung 
zuzuordnen sind 
 

V 2023/0489  

5 Stellenplanberatungen 2023, 1. Lesung 
hier: Budgetblätter 
 

B 2023/0048  

6 11. Änderungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt 
Wolfsburg vom 27.11.1985 
 

V 2022/0264  

7 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung 
hier: Wirtschaftsplan 2023 
 

V 2023/0469  

8 Geförderter Breitbandausbau "Graue Flecken" in Wolfsburg 
-Planungsbeschluss- 
 

V 2023/0467  

9 Umsetzungskonzept MPSC 2023 
 

V 2022/0449  

10 Kommunales Förderprogramm zur Solarstromerzeugung für 
Privathaushalte 
 

V 2023/0485  

11 Neuausrichtung im Themenfeld Kindertagespflege (KTP) für die Stadt 
Wolfsburg 
 

V 2022/0434  

12 Annahme einer Geldspende von der Volkswagen Belegschaftsstiftung 
 

V 2023/0479  

13 Anpassung und Fortsetzung der Wohnraumförderprogramme  
"Familienförderung" und "altersgerechte Umgestaltung selbstgenutzter 
Wohnungen" 
 

V 2022/0377-1  

14 Errichtung eines barrierefreien Badestegs am Nordufer des Allersees; 
Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
gem. § 119 NKomVG  
- Objektbeschluss - 
 

V 2022/0417  

15 Kenntnisgaben 
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15.1 Aufnahme eines Investitionskredites für die Stadt Wolfsburg 

 
K 2023/0239  

15.2 Aufnahme eines Investitionskredites für die Stadt Wolfsburg 
 

K 2023/0240  

16 Berichte 
 

16.1 Umsetzung § 2b UStG 
 

  

17 Anträge der Fraktionen 
 

  

18 Beantwortung von Anfragen 
 

  

19 Anfragen und Anregungen 
 

  

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

  

 
 
 
Bekanntmachung der 7. Sitzung des Ortsrates Vorsfelde am Dienstag, den 07.02.2023 um 
18:30 Uhr im Stadtteil Vorsfelde, Schützenhaus, Saal 2, Meinstraße 86, 38448 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Sitzverlust eines Mitgliedes im Ortsrat Vorsfelde; Einführung und 
Verpflichtung eines Ersatzmitgliedes 
 

V 2023/0474 
 

2 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

3 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 22.11.2022 
 

 
 

4 Kenntnisgaben 
 

 
 

4.1 Baumpflanzungen und Fällmaßnahmen 2022/2023 des 
Geschäftsbereichs Grün - OR Vorsfelde 
 

K 2022/0224 
 

4.2 Haltestellenausbau 2023 nach dem ÖPNV-Konjunkturprogramm 
 

K 2022/0233 
 

4.3 Ergebnisse der durchgeführten Workshops zur Grundschule Wendschott 
 

K 2023/0252 
 

5 Berichte der Verwaltung 
 

 
 

5.1 Aktueller Sachstand Schreiberwiese 
 

 
 

6 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 
 

V 2023/0473 
 

7 Bauleitplanung "Östlich An der Meine" im Stadtteil Vorsfelde der Stadt 
Wolfsburg 
- Aufstellungsbeschluss - 
 

V 2022/0419 
 

8 Ortsratsmittel 
 

 
 

8.1 Bericht der Ortsbürgermeisterin über die getätigten Ausgaben in 2022 
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8.2 Entlastung der Ortsbürgermeisterin 

 

 
 

8.3 Verteilung der Haushaltmittel 2023 über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

9 Antragscontrolling 
 

 
 

10 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

11 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

12 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bekanntmachung der 6. Sitzung des Ortsrates Neuhaus/Reislingen am Mittwoch, den 
08.02.2023 um 18:30 Uhr im OT Reislingen, Bürgerzentrum, Gerta-Overbeck-Ring 13, 38446 
Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 30.11.2022 
 

 
 

3 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 
 

V 2023/0473 
 

4 Kenntnisgaben 
 

 
 

4.1 Baumpflanzungen und Fällmaßnahmen 2022/2023 des 
Geschäftsbereichs Grün - OR Neuhaus/Reislingen 
 

K 2022/0223 
 

4.2 Ortsteilwettbewerb 2023 
Ideen- und Realisierungswettbewerb der Stadt Wolfsburg für Maßnahmen 
zur Aufwertung der historischen Kerne in den Ortsteilen 
 

K 2023/0247 
 

5 Ortsratsmittel 
 

 
 

5.1 Bericht des Ortsbürgermeisters über die getätigten Ausgaben in 2022 
 

 
 

5.2 Entlastung des Ortsbürgermeisters 
 

 
 

5.3 Verteilung der Haushaltmittel 2023 über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

6 Antragscontrolling 
 

 
 

7 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

8 Beantwortung von Anfragen 
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9 Anfragen und Anregungen 

 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

   

 
 
 
Bekanntmachung der 6. Sitzung des Ortsrates Hattorf/Heiligendorf am Mittwoch, den 
08.02.2023 um 19:00 Uhr im OT Heiligendorf, Hasenwinkel Stuben, Neue Straße 52, 38444 
Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.11.2022 
 

 
 

3 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 
 

V 2023/0473 
 

4 Kenntnisgaben 
 

 
 

4.1 Baumpflanzungen und Fällmaßnahmen 2022/2023 des 
Geschäftsbereichs Grün - OR Hattorf/Heiligendorf 
 

K 2022/0225 
 

4.2 Haltestellenausbau 2023 nach dem ÖPNV-Konjunkturprogramm 
 

K 2022/0233 
 

4.3 Ortsteilwettbewerb 2023 
Ideen- und Realisierungswettbewerb der Stadt Wolfsburg für Maßnahmen 
zur Aufwertung der historischen Kerne in den Ortsteilen 
 

K 2023/0247 
 

4.4 Anfragen gem.: § 10 (2) Geschäftsordnung für den Rat, den 
Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und Ortsräte der Stadt Wolfsburg 
 

 
 

4.4.1 Schulcontainer Hattorf 
Anfrage der PUG Fraktion im Ortsrat Hattorf/ Heiligendorf 
 

 
 

4.4.2 Anfrage Lütjers Weg 
Ortsbürgermeister Meiners 
 

 
 

5 Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Hattorf 
 

V 2022/0424 
 

6 Straßenbenennung im Ortsteil Heiligendorf; Flur 3, Flurstück 70/36; 
Baugebiet: Krummer Morgen 
 

 
 

7 Ortsratsmittel 
 

 
 

7.1 Bericht des Ortsbürgermeisters über die getätigten Ausgaben in 2022 
 

 
 

7.2 Entlasung von Herrn Ortsbürgermeister Meiners über die Haushaltsmittel 
in 2022 
 

 
 

7.3 Verteilung der Haushaltsmittel 2023 über die der Ortsrat verfügt 
 

 
 

8 Anträge des Ortsrates 
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9 Beantwortung von Anfragen 

 

 
 

9.1 Erweiterungsmaßnahmen Kreuzung neue KiTa Hattorf 
Top.: 1.2 vom 07.09.2022 
 

 
 

10 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Bekanntmachung der 8. Sitzung des Ortsrates Westhagen am Donnerstag, den 09.02.2023 
um 19:00 Uhr im Stadtteil Westhagen, Bildungs- und Freizeitzentrum, Jenaer Str. 39 a, 
38444 Wolfsburg. 
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der öffentlichen Sitzung 

 

 
 

1 Sitzverlust eines Mitgliedes im Ortsrat Westhagen; 
Einführung und Verpflichtung eines Ersatzmitgliedes 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde 
 

 
 

3 Haushaltsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 
 

V 2023/0473 
 

4 Genehmigung des Protokolls über die öffentliche Sitzung vom 01.11.2022 
 

 
 

5 Kenntnisgaben 
 

 
 

5.1 Haltestellenausbau 2023 nach dem ÖPNV-Konjunkturprogramm 
 

K 2022/0233 
 

5.2 Projekt Westhagen: Ankündigung über die Beendigung des 
Sanierungsverfahrens in Wolfsburg- Westhagen 
 

K 2023/0250 
 

5.3 Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; 
Deckenprogramm 2023 
 

K 2023/0235 
 

6 Bericht der Stadtteil- und KulturHaus Managerin 
 

 
 

7 Bebauungsplan "Schulzentrum und Gewerbegebiet Westhagen, 2. 
Änderung“ mit Örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung im Stadtteil 
Westhagen 
- Satzungsbeschluss - 
 

V 2023/0466 
 

8 Ortsratsmittel 
 

 
 

8.1 Bericht der Ortsbürgermeisterin über die getätigten Ausgaben in 2022 
 

 
 

8.2 Entlasung von Frau Ortsbürgermeisterin Neuwirth für die Haushaltsmittel 
2022 
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8.3 Verteilung der Haushaltsmittel 2023 über die der Ortsrat verfügt 

 

 
 

9 Anträge des Ortsrates 
 

 
 

10 Beantwortung von Anfragen 
 

 
 

11 Anfragen und Anregungen 
 

 
 

 Schließung der öffentlichen Sitzung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/


Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 05            Wolfsburg, 03. Februar 2023                                   Seite 59 

 

 

 

Öffentliche Zustellungen 
 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Grundstücks- und  
Gebäudemanagement 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der Aufent-
halt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Nita, Vladmir-Ioan 
 
Letzte bekannte Anschrift: Kleiststraße 69 bei Clopotar, 38440 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990702037425 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag 08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Gritzke 
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Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12. 
August 2005 (BGBl. I S. 2354). 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 

Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 
Datum des Bescheides 

Herr 
Joannis Schreiner 
 

Brunsroder Straße 48 
38442 Wolfsburg 

 01/13 WOB - H 1047 

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 03.02.2023.  
Der Bescheid gilt am 20.02.2023 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 02.02.2023 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
 
Markgraf 
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Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Grundstücks- und  
Gebäudemanagement 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Winterfeld, Alexej 
 
Letzte bekannte Anschrift: Königsberger Straße 47, 38440 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990100659093 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag 08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Schielke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Heilmann, Sascha 
 
Letzte bekannte Anschrift: Heinrich-Heine-Straße 45, 38440 Wolfsburg 
 
Aktenzeichen: 990100709848 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag 08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Schielke 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung  

Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der Aufent-

halt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die 

Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ordnungsamt, eine zustellungsbedürftige Entschei-

dung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen.  

  

Betroffene/r: Boruszak, Marek  

 

Letzte bekannte Anschrift: Barthowo 11, PL-74-100 BARTHOWO / POLEN  

 

Aktenzeichen: 990705001855  

  

Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-

burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten  

  

Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr  

Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr  

Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr  

  

oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden.  

 

Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 

des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

im
 
Auftrag   

gez. Manca 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Zustellung eines Bescheides an die angegebene Person konnte nicht bewirkt werden, da der  
Aufenthalt unbekannt ist oder die Person im Ausland wohnt. 
 
Hiermit wird die Person benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Ord-
nungsamt, eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat. Mit der öffentlichen Zustellung  
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Betroffene/r: Stancz, Adam Jozoef 
 
Letzte bekannte Anschrift: Str Erkel Ferfnc Nr. 65, RO-415700 VALEA LUI MIHAI JUD BIHOR 
 
Aktenzeichen: 990201263808 
 
 
Der Bescheid kann von der genannten Person oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Bürgerdienste (Rathaus B, Raum B 041 bis 045), während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag 08:30 - 16:30 Uhr 
Donnerstag  08:30 - 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 08.30 - 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen oder abgeholt werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt die Ordnungsverfügung an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushanges zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Überall 


